
§ 1 5 .
(1) Änderungen des Statuts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das 
Vereinigungsregister. Der Vorstand der Vereinigung ist verpflichtet, dem zustän
digen Kreisgericht Veränderungen der Angaben gemäß §§ 4 Abs. 2 und 9 Abs. 1 
innerhalb von 3 Wochen nach Beschlußfassung schriftlich mitzuteilen.
(2) Auf Verlangen des Kreisgerichts ist diesem durch den Vorstand eine Be
scheinigung über die Zahl der Mitglieder der Vereinigung einzureichen.
(3) Wird eine Vereinigung aufgelöst, ist der Vorstand verpflichtet, die Beendi
gung der Abwicklung der Auflösung dem zuständigen Kreisgericht mitzuteilen 
sowie die Urkunde über die Registrierung zurückzugeben. Die Vereinigung ist im 
Vereinigungsregister zu löschen.
(4) Verliert eine Vereinigung ihre Rechtsfähigkeit, ist die Urkunde über die Regi
strierung einzuziehen.

Nichtrechtsfähige Vereinigungen 
§16
(1) Die Bestimmungen der §§ 1 bis 3, 6 Absätze 1,2 und 4,7 Abs. 1 und 8 Abs. 1 
finden auf nichtrechtsfähige Vereinigungen entsprechende Anwendung.
(2) Soweit sich die Vereinigung ein Statut gibt, gelten die im § 4 Absätze 2 und 3 
dazu getroffenen Festlegungen. Anstelle des Statuts kann auch eine Vereinba
rung der Mitglieder abgeschlossen werden.
(3) Gibt sich die Vereinigung einen Namen, gilt § 5 Abs. 1 entsprechend.
(4) Als Sitz der Vereinigung gilt der Ort, an dem die Verwaltung geführt wird, so
weit das Statut oder die Vereinbarung der Mitglieder nichts anderes bestimmt.

§17
(1) Die Vertretung der Vereinigung steht allen Mitgliedern gemeinschaftlich zu. 
Mitglieder der Vereinigung oder andere Personen können entsprechend den 
Festlegungen im Statut oder durch Vereinbarung der Mitglieder zur Vertretung 
der Vereinigung bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigten können im Namen 
der Mitglieder klagen und verklagt werden.
(2) Die von den Mitgliedern eingezahlten Beiträge, erhaltene Zuwendungen und 
andere Einnahmen aus Leistungen im Rahmen der Tätigkeit der Vereinigung 
werden gemeinschaftliches Eigentum der Mitglieder. Die Mitglieder können dar
über nur gemeinschaftlich verfügen.
(3) Forderungen der Vereinigung stehen gemäß §435 des Zivilgesetzbuches 
den Mitgliedern als Gesamtgläubiger zu. Für Verbindlichkeiten der Vereinigung 
haften die Mitglieder entsprechend § 434 Zivilgesetzbuch als Gesamtschuldner.
(4) Handeln Mitglieder der Vereinigung ohne Vertretungsbefugnis oder wird die
se durch Bevollmächtigte überschritten, gelten die Bestimmungen des §59 Ab
sätze 1 und 2 des Zivilgesetzbuches.
(5) Für Schäden, die Dritten durch das Handeln der Mitglieder der Vereinigung 
entstehen, ist der Handelnde nach den Bestimmungen der §§ 330 ff. Zivilgesetz
buch persönlich verantwortlich.

§18
(1) Die Vereinigung kann sich durch Beschluß der Mitglieder auflösen. Dieser 
bedarf der Zustimmung aller Mitglieder, soweit das Statut oder die Vereinbarung 
der Mitglieder nichts anderes vorsieht.
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